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Hinführung zum Thema: „Geld und Kredit am Beispiel Autokauf“ 

(Fachliche und fachdidaktische Vorüberlegungen)

„Ein gesunder Mensch ohne Geld ist halb krank.“, wusste schon der für vieles bemühte Goethe; der mit dem „Faust“. Zu dieser Erkenntnis war er trotz seines begüterten Erbes gelangt, das ihn von Anfang an finanziell unabhängig machte: Sein Vater war ein guter Schneider gewesen, der durch seine Kunstfertigkeit sehr vermögend geworden war. Und der Vater war großzügiger zu seinem Sohn gewesen, als Onkel Dagobert zu seinen Großneffen Trick, Dick und Duck. Onkel Dagobert ist bisher nicht durch Großzügigkeit aufgefallen! Er ist US-Amerikaner - und kein Kölner mit deren so sympathischer Lebenseinstellung: „Man muss auch gönne könne.“

Der Vater von Johann Wolfgang „schenkte mit warmer Hand“, denn als Schneider wusste er: „Das letzte Hemd hat keine Taschen.“ So verfügte Goethe als Student über ein eigenes Reitpferd, mit dem er nächtens zu seiner geliebten Friederike brauste (und so – vermutlich aber erst auf dem Rückweg - irgendwann die Eingebung zu seinem „Erlkönig“ hatte, was bei Goethe kein neu entwickeltes Auto in der Erprobungsphase ist). Ein eigenes Reitpferd war damals der Status, den heutzutage Kinder haben, die mit einem silbernen oder „goldenen Löffel im Mund geboren“ werden und ab Volljährigkeit von Papa ein Auto – laufende Kosten möglicherweise „sponsored by Oma“ – erhalten. 

Doch wer hat schon das Glück, so vermögende Eltern zu haben, dass die es sich leisten können – und wollen(!) -, Töchterchen oder Filius zur Volljährigkeit ein Auto zu schenken, weil sie es leid sind, den hoffnungsvollen Sprössling jede Samstagnacht aus einer In-Disco abzuholen? Vielleicht wurde das Geschenk ja schon einige Jahre unter der auflösenden Bedingung ausgelobt, bis zum 18. Lebensjahr nicht mit dem Rauchen, dem Haschen, oder ähnlich schädlichem Zeitvertreib zu beginnen?

Goethe wusste als Jurist durchaus, was manche Leute anstellen, wenn sie sich mangels Geldes „halb krank“ fühlen, schrieb aber nicht darüber: Der von Goethe unsterblich gemachte fränkische Raubritter Goetz von Berlichingen mit seinem weltberühmten „Naschvorschlag“, der mit der eisernen Faust, war jemand – und das verschweigt uns Goethe in seinem Jugenddrama -, der sich nicht um Bankkredite bemühen mochte, sondern lieber das einsammelte, was auf der Straße so vorbeikam, oder was er gezielt suchte. Heute würden wir dessen damals als durchaus ehrenwert erachteten Broterwerb mit so unschön klingenden Worten wie „Raub“, „schwerer Raub“, „Raub mit Todesfolge“, „Geiselnahme“, „erpresserischer Menschenraub“ oder „räuberische Erpressung“ charakterisieren. Heutzutage wird eine solche Verhaltensweise nicht mehr als durchaus ehrenwert angesehen. Und heutzutage hat bei dem Gewaltmonopol des Staates und der Fortentwicklung der Waffentechnik in diesen gottlosen Zeiten niemand mehr ein feste Burg, auf die er sich mit seiner Beute zurückziehen und von wo er dem Boten der Staatsgewalt lautstark mitteilen könnte, die Staatsgewalt, damals verkörpert durch Ihre Majestät, solle ihn „im Arsche lecken“.

Da wir fast alle weder mit Krönchen auf dem Töpfchen noch als Kind reicher Eltern geboren wurden, rät der Volksmund jedem, der in der Wahl seiner Eltern nicht so vorsichtig wie Goethe gewesen war: „Spare in der Zeit, so hast Du in der Not!“ Diese Volksweisheit hat ihre Berechtigung! Sonst wäre sie ja auch nicht zu einer Volksweisheit geworden.

Aber wenn man keine reichen Eltern hat, heutzutage in unserer schnelllebigen Zeit – „time is money“ - keine „Zeit“ zu haben glaubt, nicht so lange warten will, bis man das Geld Euro für Euro zusammen gehamstert hat und auch nicht grob deliktisch handeln will?

„Doppelmord – 16-Jähriger heuerte Killer an, weil er schnell erben wollte“

Dann benötigt man einen Kredit. „Kredit ist erkaufte Zeit“. Das kann sinnvoll sein. So nimmt z.B. der Staat Kredite auf, wenn er sich Zeit kaufen will, um dringend notwendige Investitionsvorhaben vorziehen und schon dann finanzieren zu können, wenn er das für eine beabsichtigte Investition benötigte Geld noch gar nicht eingenommen hat, die Investitionsmaßnahme aber gleichwohl schon vorher vorgenommen werden soll. 

So machen es auch Privatleute, z.B. wenn eine Familie nicht mehr in der bisher bewohnten, inzwischen durch Geschenke des Klapperstorches viel zu eng gewordenen Bruchbude mit ständig steigender Miete hausen, sondern sich lieber für den Kauf eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung „krumm legen“ und nicht warten will, bis das - sich durch die Inflation ständig entwertete - Geld in ausreichender Menge angespart ist. „Die Phönizier haben das Geld erfunden. Warum bloß so wenig?“, stöhnte schon der österreichische Dichter Johann Nepomuk Nestroy. Und einem Karl Pisa kam die Erkenntnis: „Das einzige, was man ohne Geld machen kann, sind Schulden“. 

Woher nehmen und nicht stehlen? Von einer „Bank“? Irgendwo im Stadtpark?

„Polizist überfiel Bank“

Das kommt immer mal wieder – aber zum Glück sehr selten - vor, und die Zeitungen stürzen sich dann verständlicherweise auf einen solchen Vorfall. „Wer alles bloß des Geldes wegen tut, wird bald des Geldes wegen alles tun!“, denn: „Geld verdirbt den Charakter.“

 An anderer Leute Geld – wenn auch nur leihweise - ranzukommen, ist gar nicht so leicht. „Willst Du den Wert des Geldes erkennen, versuche, dir welches zu borgen.“ So der Naturwissenschaftler (u.a. Erfinder des Blitzableiters), Schriftsteller, Diplomat und spätere Präsident der USA Benjamin Franklin. 

Und manchmal benötigt man das Geld ganz dringend! „Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich: Es stimmt.“ Oscar Wilde kann nie ernstlich krank gewesen sein, denn sonst hätte er – bei all seiner Liebe zu wohlfeilen Formulierungen - diesen Ausspruch so nicht getan. „Geld macht nicht glücklich“, aber man wird besser mit dem Unglück fertig, wenn man über Geldmittel verfügt, die man sich notfalls durch einen Kredit/ein Darlehen zu beschaffen sucht. Woher? Von einer „Bank“? Was verbirgt sich hinter diesem als Chiffre benutzten Begriff? 

„Eine Bank ist eine Institution, die bei schönem Wetter gegen nicht unerhebliche Gebühren Regenschirme verleiht, die sie bei aufkommendem schlechten Wetter sofort zurück verlangt.“, könnte man einen bekannten Ausspruch eines berühmten Börsenmaklers abwandeln und hebt damit die Funktion eines Geldinstitutes als Kreditinstitut hervor.

Jedoch: „Um ein Darlehen zu bekommen, muss man erst beweisen, dass man keines braucht.“, haben die Kreditsuchenden festgestellt, denen das Wasser bis zum Halse stand und die auf ihrer Bitt- und Betteltour vergeblich bei ihrer Hausbank um einen Bankkredit nachsuchten. 

Wenn einem das Wasser bis zum Halse steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen! Das gilt für jede Lebenslage, sollte einen aber nicht weiter in die Schuldenfalle treiben. „Kredit ist manchmal zu teuer oder zu leichtsinnig erkaufte Zeit für einen zu kurzen Zeitraum“, können wir, die Grundfunktion eines Kredites aus der Sicht einer Schuldnerberatungsstelle ergänzend, festhalten.

Denn auf Menschen, die sich in der Schuldenfalle befinden, warten schon „Kredithaie“ mit ihren Versprechungen des (angeblich) leicht zu erlangenden Geldes: 

„Kredit bis zu 20.000 € - Postkarte genügt“ 

Die Schuldner, die den lockenden Versprechung aufsaßen und glaubten, durch eine Umschuldung ihres drückend gewordenen Bankkredites mittels der Aufnahme eines Darlehens bei einem Kredithai ganz einfach der sie gefangen haltenden Schuldenfalle entfliehen zu können, stießen bald, wenn der Hai seine Beute wollte, das Stoßgebet aus: „Gott, vergib mir meine Schuld. Meine Gläubiger weigern sich!“

Wenn die Schuldenfalle zugeschnappt ist, ist das auf Pump gekaufte Auto schnell wieder weg: „Mein Auto lief nicht auf Rädern, sondern auf Wechseln, und die sind geplatzt.“ Dann hat man nur noch ein paar schöne Erinnerungen, vielleicht sogar ein paar schöne Fotos „Mit Freund/in im neuen Auto“ - und einen Berg Schulden. Den abzutragen fällt wegen der stetig wachsenden Zinslast und der Kosten für vergebliche Vollstreckungsmaßnahmen der den Kredit vorgestreckt habenden Gläubigerbank immer schwerer. Die Kreditkosten erreichen ohne Weiteres den dreifachen Wert des ursprünglich aufgenommenen Kreditbetrages, türmen sich zu Bergen, und dem Schuldner stehen darob die Haare zu Berge - bis er resigniert und nur noch unter irgend einer Brücke schläft. Mit unbedacht genommenen Krediten beginnen Schuldnerkarrieren, die oft in die Nichtsesshaftigkeit führen!

Damit es nicht so weit kommt, muss man also vor einer Kreditaufnahme sehr sorgfältig kalkulieren, ob man es sich leisten kann, sich „Zeit zu kaufen“. Nicht jeder Wunsch muss sofort befriedigt werden! Und leider ist die menschliche Psyche oft so, dass der Ausspruch geprägt wurde: „Ein Wunsch, kaum erfüllt, gebiert augenblicklich Junge.“, was dann zu weiteren Kreditaufnahmen führt. Und nicht jeder ist ein solcher Blender, dass die Banken einem Milliarden nachwerfen - zuletzt nur noch in Angst um ihre bisherigen Kredite. Bei „kleinen Leuten“ lassen die Banken es nicht so weit kommen und ziehen sehr früh (bis oft: zu früh) die Reißleine. „Dann wird sein groß Heulen und Zähneklappern“, beschreibt die Bibel die Seelenlage in existenziellen Notlagen.

Wie soll man also an einen Autokauf rangehen, den man nicht gleich bar bezahlen kann, so dass man sich gezwungen wähnt, zur Zwischenfinanzierung einen Kredit aufnehmen zu müssen? Oder sollte man besser keinen Kredit aufnehmen, noch eine Weile Konsumverzicht leisten und warten, bis man den benötigten Betrag zusammengespart hat, um dann aus einer gestärkten Verhandlungsposition heraus – „Bargeld lacht“ - bessere Konditionen für den Kauf des Traumes auf vier Rädern aushandeln zu können, dessen Anschaffung sich dann nicht mehr zu einem Albtraum auswachsen kann? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich den Kauf finanzieren zu lassen. Das ist aber immer eine Vorfinanzierung. Darüber muss man sich ganz im Klaren sein: Bezahlen muss man das Auto plus eventueller Kosten für seine Finanzierung letztlich immer selber! Und je mehr an seiner Vorfinanzierung beteiligt sind, desto mehr wollen auch daran verdienen! 

Es kommt darauf an, den Weg zu finden, bei dessen Beschreiten man am wenigsten „bluten“ muss, der einem am meisten Luft und noch ausreichend Benzingeld in der Tasche lässt.

Geht man zum Autohändler und sagt: „Ich hätte gerne ein Auto, habe aber kein Geld.“, so zuckt kein Muskel in seinem Gesicht, denn das ist Geschäftsalltag für ihn. Im Gegenteil, er wird mit der Kernaussage von Hans Scheibner in seinem Umweltskandal-Song erwidern: „Das macht doch nichts, das merkt ja keiner.“ Denn keiner, der den frischen Autobesitzer mit laut wummernder Boxenmusik durch die Stadt fahren hört oder mit quietschenden Reifen durch die Stadt cruisen sieht, kann wissen, ob das Auto dem oft auffälligen Zeitgenossen auch wirklich gehört, oder ob er es nur erlaubterweise fährt.

Der Autohändler wird dem Neukunden das Auto verkaufen. Natürlich muss es ihm bezahlt werden. Er hat da für solche Fälle auch schon gleich ein Vertragsformular in der Schublade liegen, das er jetzt heraus holt. Das ist ein Ratenabzahlungsvertrag mit einer Bank über einen bei dieser Bank aufzunehmenden Kredit für den beabsichtigten Autokauf. Laut Werbung: „Nur 48 bequeme monatliche Raten in Höhe von ... Euro.“ Die Bank wird dem Autohändler das zum Kauf fehlende Geld geben, dafür den Kfz-Brief zur Absicherung ihrer Eigentümerstellung erhalten und nun von ihrem Kreditnehmer Monat für Monat, für Monat, für Monat ... die Ratenzahlungen verlangen, bis der von ihr (zu den leicht überlesenen Konditionen) gewährte Kredit getilgt ist.

Den Bankangestellten bekommt der Kreditnehmer dabei gar nicht zu sehen. Er realisierte oft nicht, dass er einen Teil seiner wirtschaftlichen Ressourcen für einen längeren Zeitraum von drei bis fünf Jahren an eine Bank verkauft hat!

In dieses Vertragsformular wird dann der Kaufpreis eingesetzt. Welcher? Der Listenpreis natürlich. Plus Überführungskosten, plus Kosten für das Entwachsen, plus Kosten für die Stereoanlage, plus ... .

Wenn der potentielle Neukunde zögert, ein so hohes finanzielles Risiko einzugehen, wird der Autohändler ihn vielleicht mit einem Schnäppchen zu ködern versuchen: „Ich habe da noch einen Wagen mit einer Tageszulassung. Den könnte ich Ihnen 5 % billiger überlassen.“ [Autofirmen kämpfen in den nationalen Verkaufsstatistiken darum, als die beliebteste Automarke eines Landes bei dem Kauf von Neuwagen zu erscheinen. Weil sie auf den bei Wahlen so bezeichneten „band-waggon-Effekt hoffen, werden bestimmte Wagentypen (für nur ein paar Tage) zugelassen. Die Zulassung wird beim Kraftfahrzeugbundesamt in Flensburg registriert - und dann wird das Fahrzeug wieder abgemeldet. Die Kurzzulassung erscheint aber in der monatlichen Zulassungsstatistik!] 

Unser virtueller Neukunde erhält dann keinen Neuwagen, sondern „nur“ einen fast neuen Wagen mit vielleicht 200-500 km Laufleistung. Und sowie der ins Auge gefasste Neuwagen unseres Neukunden vom Hof des Autohauses gerollt ist, ist das Fahrzeug eh kein „Neuwagen“ mehr und weist sofort einen nicht unerheblichen Wertverlust auf. Das würde der Käufer eines Neuwagens bei einem sofortigen Wiederverkauf an der klaffenden Lücke zwischen dem von ihm bezahlten Listenpreis für den Neuwagen und dem dann nur noch erlösten Wiederverkaufspreis sofort schmerzhaft merken! Warum dann nicht statt eines Neuwagens auf einen mit einer „Tageszulassung“ umschwenken? Der sieht noch wie neu aus und riecht auch so. Und für 5 % Abschlag vom Listenpreis kommt man bei einem solchen Schnäppchen ins Überlegen, warum das Auto, wie man es sich in seinen erwartungsvollen Träumen eingebildet hatte, unbedingt in der Lieblingsfarbe gespritzt sein müsse. Nur weil man bei Mensch-ärgere-dich-nicht immer so gerne mit den grünen Männchen spielen wollte? Die Ausbeul- und Lackierungskosten sind bei einer „einfachen“ Farbe ohne Fischschuppenzusatz für den Metalliceffekt eh günstiger als bei den zugegebenermaßen wohlgefälligeren Farben. Es entfallen bei diesem günstigen Angebot eines Kfz auf Tageszulassungsbasis außerdem die vom Neuwagenbesitzer üblicherweise zu tragenden erheblichen Überführungskosten! 

Dann stehen da in dem Bankkreditantrag  noch so ein paar weitere Angaben, die der Käufer in dem Hochgefühl, bald der Besitzer des schicken Autos zu sein, zu dem er immer hinkucken muss, gar nicht so genau zur Kenntnis nimmt; ein Zinssatz von z.B. 8,5 %, Kreditvertragsabschlussgebühr 150,- €, irgend etwas von einem „Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung“, was immer das auch ist, und - inzwischen gleich groß gedruckt wie die anderen Angaben auch, das war aber nicht immer so! – etwas von einem „effektiven Jahreszins“ von 10,3 %. Der Neukunde unterschreibt, erhält mit einem dankbaren Augenaufschlag des Verkäufers die Schlüssel, manchmal noch eine halbe Tankfüllung Benzin, Damen eventuell, bei höheren Preisklassen auf jeden Fall, zusätzlich einen Blumenstrauß, setzt sich in „sein“ Auto und fühlt sich als stolzer Eigentümer eines hübschen Neuwagens. Der ist er aber beileibe nicht: Durch Abschluss der Verträge ist er Besitzer des Autos geworden, nicht aber dessen Eigentümer! Das ist ein gravierender juristischer Unterschied, den er sofort daran bemerken könnte, dass er nicht in den das Eigentumsverhältnis ausweisenden Kfz-Brief als Eigentümer eingetragen wird – da kommt der Name des den Autokauf finanzierenden Kreditinstitutes rein - und den Kfz-Brief auch nicht ausgehändigt erhält. Selbst wenn er dieses Wissen mit ausgezeichneten Verdrängungsmechanismen weggedrückt hat, wird er diesen gravierenden juristischen Unterschied spätestens dann bemerken, wenn der Kredit notleidend wird, oder er das Auto nach einer nächtlichen Discotour übermüdet, angetrunken oder wegen überhöhter Geschwindigkeit an einen Chausseebaum gesetzt hat, weil er den wenigstens überholen musste, der die hübschere Discobraut in einem älteren Auto abgeschleppt hat. Das verletzte Macho-Ego lechzte so nach „Ölchen auf Seelchen“, dass darüber vernünftiges und situationsangepasstes Verhalten im Straßenverkehr einfach hintan stehen musste! Der Überholte kann dann vielleicht gar nicht mehr Erste Hilfe leisten - wozu er vor dem Strafgesetz verpflichtet wäre, wenn es noch etwas zu retten gäbe. Viele Jugendliche verlieren so auf Wochenend-Discotuoren nicht nur ihr Auto, sondern ihr Leben – und müssen sich keine Sorgen mehr um die Abzahlung ihres Autokredites machen. Das ist dann das Problem der Eltern, wenn sie nicht sinnvollerweise das Erbe innerhalb von sechs Wochen ausschlagen! Leidsteigernd kommt hinzu, dass diese jugendlichen Brüder Leichtfuß, oder besser: Bleifuß, meist nicht alleine in ihrem Auto sitzen und so andere mit in den Tod reißen: Auch meine Frau musste sich eine neue Sprechstundenhilfe suchen, weil deren Freund in einem Wagenrennen zu wagemutig die Kurve zu nehmen versucht hatte, an deren fahrbahnbegrenzender Eiche ich noch jahrelang die Spuren in der Rinde gesehen habe, wenn ich auf dem Weg zur Badeanstalt dort vorbeikam. Alle vier Insassen waren – wie bei ihren Cliquen-Discobesuchen üblich - ein letztes Mal in der Friedhofskapelle vereint; sie wussten es nur nicht mehr!

Damit das Ganze nicht zu gruselig wird, soll nicht weiter mit dem Sargdeckel geklappert werden. Wir wollen nicht annehmen, dass diese am Straßenbaum endende Discofahrt für den Besitzer eines ehemals fahrbaren Untersatzes und nunmehr eines Schrotthaufens und auch nicht für seine Mitfahrer die letzte Fahrt gewesen sei und sich nun seine Erben mit der Bank ausein​​andersetzen müssen, die so lange auf der Bezahlung des Kredites besteht, wie sie etwas holen zu können glaubt – und wenn sie mit der Geltendmachung ihrer Forderung die sechs Wochen Ausschlagungsfrist für die Annahme der Erbes abwartet, hat sie gute Chancen, sich an den Erben schadlos halten zu können, denn wer denkt denn schon in dem seelischen Schmerz und all dem Beerdigungsstress an die wirtschaftlichen Folgen, die da auf ihn zukommen können, wenn er nicht Jura studiert - oder diese sehr eindringlich gemeinten Zeilen gelesen - hat? Aus meiner rechtsanwaltlichen Erfahrung weiß ich: Die Bank wird auf Begleichung des Kredites bestehen, schließlich sei der Kreditvertrag ein von dem Autokauf juristisch völlig losgelöster eigenständiger Vertrag, und der Erbe tritt laut BGB in die rechtliche Stellung des Erblassers mit allen Aktiva (Guthaben und Forderungen) und Passiva (Schulden) ein. Die Bank trägt vor Gericht vor, sie interessiere gar nicht das zum Abschluss des Ratenzahlungskreditvertrages geführt habende Grundgeschäft – eine Position, die diesen wirtschaftlichen Koppelungsverträgen zwischen Autokauf und früher als eigenständig gewertetem Kreditvertrag aber inzwischen durch die Rechtsprechung der juristische Boden entzogen wurde!

Wir wollen den Neuwagenbesitzer weiterleben lassen – obwohl man als Strafverteidiger eines insolventen Rasers, der alleine den Unfall überlebte, weil er sich ans Steuer klammern konnte, kaum seinen Lebensunterhalt verdienen kann und darum sinnvollerweise auf Vorkasse besteht - und gehen „nur“ von dem unverdienten Glücksfall aus, dass er und seine an der Raserei oft nicht schuldlosen Insassen, die ihn auch zu der halsbrecherischen Wettfahrt angestiftet haben können, noch einmal mit dem Leben davon gekommen sind oder, völlig andere Fallvariante, dessen Firma pleite geht und er seine Arbeit verliert. Wie jeder zugeben wird: keine unrealistische Annahme in wirtschaftlich schlechten Zeiten. 

Nachdem der stolze Neuwagenbesitzer seinen Job los ist, nicht gleich einen neuen findet, zwei, drei Monate nicht mehr die ausstehenden Raten bezahlen konnte und das Kreditinstitut unangenehm, aber irgendwo verständlich, auf Begleichung der ausstehenden Beträge drängt, schmilzt sein Stolz zusammen. Was soll er tun? Geht er zu dem ehemals so freundlichen Autoverkäufer und beichtet ihm, dass er die Ratenzahlungen nicht mehr leisten könne, so rührt den das wenig. Er hat ja sein Geld für das verkaufte Auto auf Grund des Kreditvertrages von „der Bank“ - und meist noch eine Vermittlungsprovision für den vermittelten Kreditvertrag oben drauf! Wenn er mitfühlend erscheinen will, wird er sein Gesicht vielleicht höflicherweise in anteilnehmende Falten legen. Ganz abgebrühte Autohändler, wie ich einen telefonieren hörte, kommen gleich zur Sache und fragen ohne jedes Feingefühl unangenehm direkt: „Wie viel sind Sie bereit zu verlieren, wenn ich den Wagen zurücknehme, hier auf den Hof stelle und auf einen Kunden warte, der bereit ist ‚günstig’ einen Gebrauchtwagen, Ihren Wagen, zu erwerben?“ Das ist Geschäftsalltag und zwar nicht die Frage aller Fragen, aber es ist schon eine ziemlich existenzielle Frage, denn sie geht an die wirtschaftliche Substanz des nunmehr geknickten Neuwagenbesitzers, der er bald nicht mehr sein wird. Er wird ein paar Tausend Euro verlieren! Wenn er klug ist, zahlt er mit dem erhaltenen Betrag des Rückkaufwertes nicht nur die ausstehenden monatlichen Raten, sondern auch soweit wie möglich mit einem Schlag den Kredit ab und spart so Zinsen. Auch mit der anteilig erstatteten Kfz-Steuer und dem aus der Kfz-Versicherung anteilig erstatteten Versicherungsbeitrag sollte er in dieser verfahrenen Situation so verfahren. Den Restbetrag wird ihm die Bank aber nicht erlassen. Zunächst einmal wird deren Vollstreckungsabteilung versuchen, ihn auszuquetschen, wie eine Zitrone: Vielleicht ist er ja „druckempfindlich“ und besorgt sich das ausstehende restliche Geld von privater Seite, indem er Verwandte und Freunde anpumpt. Eh’ eine Bank aufgibt, muss es wirklich völlig hoffnungslos aussehen! 

Das ist dann eine sehr schmerzhafte aber hoffentlich heilsame Erfahrung fürs Leben, dass man sich nicht für die Befriedigung von Luxusbedürfnissen zu jeglichen Konditionen durch eine Kreditaufnahme „Zeit kaufen“ sollte!

In diesen wirtschaftlich nicht so erfreulichen Zeiten werden die Autohändler ihre Autos nur schwer los. Die potentiellen Kunden sind „nicht ganz momentan“, sie sind auf gut deutsch „klamm“ und entschließen sich daher nur schwer zum Kauf eines Neuwagens. Die Hersteller müssten die Produktion einschränken, wenn sie nicht durch absatzfördernde Maßnahmen den Umsatz anzukurbeln versuchten, um keine Mitarbeiter entlassen zu müssen. Teilweise gewähren sie über konzerneigene Banken Kfz-Anschaffungsdarlehen: Je lausiger die Zeiten, desto günstiger der Kredit. Teilweise finanzieren sie den Kauf eines Neuwagens zum Listenpreis zu 0 % effektivem Jahreszins! Anfang 2003 warb Citroen damit, dass der Hersteller dem Käufer die Mehrwertsteuer ersetzte: das sind immerhin satte 16 %! 

Einen Teil der Kreditkosten holen sie sich von ihrem Vertragshändler zurück, dessen - je nach Autohersteller und Autotyp zwischen 17 und 25 % liegende – „Gewinn“-Marge am Verkauf sie bei einer Finanzierung durch den Mutterkonzern beschneiden. (Natürlich ist ein solcher „Gewinn“ für den  Autohändler kein Reingewinn oder Reinertrag. Mit u.a. dieser Verdienstmarge und zusätzlich dem „Gewinn“ aus dem Reparaturgeschäft muss er die laufenden Kosten seines Geschäftsbetriebes finanzieren.)

Variante drei für unseren sehnsuchtsvollen Autobesitzer könnte sein, dass er mit seiner eigenen Bank oder Sparkasse, die sein Gehalts- und Privatkonto führt, über die Gewährung eines Kredites zur Anschaffung eines Autos verhandelt und Zinskonditionen erhält, die möglicherweise günstiger sind, als die des mit einem oftmals leicht anrüchigen Bankgläubigers zusammenarbeitenden Autohändlers. Selbst wenn der nominelle Zinssatz des Kreditinstitutes des Käufers über dem des mit dem Autohändler verbandelten Kreditunternehmens zu liegen scheinen sollte, kann schon allein der Kredit insgesamt günstiger kommen, weil dann versteckte und die Kreditkosten hochtreibende Gebühren entfallen, so dass der für einen wirtschaftlichen Vergleich der Finanzierungsangebote allein entscheidende „effektive Jahreszins“ niedriger ist als bei dem Angebot des Autohändlers auf der Basis von dessen zur Finanzierung heranzuziehendem autokonzernfremden Kreditunternehmen.

Das allein ist schon sehr erfreulich! Die ganze Schönheit dieser Vorgehensweise, sich das für den nötigen oder unnötigen Autokauf benötigte Großgeld – mit Kleingeld ist es ja leider nicht getan – wo anders zu beschaffen und dann dem Autohändler in der Verkaufsverhandlung mit Bargeld gegenüber zu treten, wird dann offenbar, wenn man - so gestärkt – wie auf einem orientalischen oder nordafrikanischen Bazar zu handeln beginnt. Plötzlich ist nicht mehr vom Kauf zum Listenpreis die Rede, sondern nur noch vom Hauspreis und dem Skonto genannten Abschlag für Barzahlung, sowie von einigen Extras, wie einem Autoradio oder einer kostenlosen Inspektion, ... . Das ist für den Autohändler nicht mehr so lukrativ wie der Abschluss eines Kaufvertrages zum Listenpreis, den die Autohersteller ihren Autohändlern jahrzehntelang verbindlich vorschrieben, bis der Verbraucherkommissar der EU für Abhilfe sorgte. Aber der Autohändler ist Geschäftsmann und gewohnt, sich auf Marktbedingungen einzustellen. Lieber einen Hauspreis in der Hand, als eine Taube auf dem Dach. Und selbst wenn der Neuwagenkunde bei seinem eigenen Kreditinstitut 8,5 % Zinsen für den Kfz-Anschaffungskredit zu zahlen hätte, so ist das für ihn immer noch ein lohnendes Geschäft im Vergleich zu dem mit 0 % Kreditkosten durch die Autokonzernbank finanzierten Autokauf zum Listenpreis, wenn er mit dem von seiner Bank beschafften Bargeld beim Autohändler einen 10 % unter dem Listenpreis liegenden Verkaufspreis aushandelt. Wie gesagt: Der Autohändler ist Geschäftsmann und gewohnt, sich auf Marktbedingungen einzustellen. Das hat er von seinen historischen Vorgängern, den Pferdehändlern gelernt.

Das Handeln habe ich selber ausprobiert: Als ich einen kleinen zweisitzigen Sportwagen sah, der ein abnehmbares und im Kofferraum verstaubares metallenes Verdeck hatte, das nicht von einem Neidhammel so leicht zerstört werden kann wie mit einem Schnitt durch das Stoffdach eines Kabrios, wusste ich: Das wird mein nächster! Ich war schon einige Jahre ohne Auto gewesen und hatte zwischenzeitlich das Geld für einen Neuwagen angespart. Nun wollte ich zuschlagen und mir meinen Traum von einem „offenen“ Wagen erfüllen. Nachfragen bei zwei heimischen Händlern, wie viel Prozent Nachlass ich bei Barzahlung erhalte, wurden ungläubig angehört bis entrüstet abgewehrt: Der Wagen sei erst seit einem Monat auf dem Markt und werde dem Händler quasi aus der Hand gerissen. Da müsse er keinen Preisabschlag gewähren. Ein Händler machte auf dem Absatz kehrt und ließ mich einfach stehen.

In aussichtslos scheinender Lage klein beigeben und beidrehen? Nicht doch! Jeder hat einen Verwandten, Freund oder Bekannten irgendwo in einer anderen Stadt. So ließ ich meinen Bruder bei einem Vertragshändler des Sportwagens in Hannover nachfragen: „Mein Bruder möchte den Sportwagen kaufen. Er wohnt in Hamburg und würde den Wagen darum nicht bei ihnen, sondern in Hamburg kaufen. Wie viel Prozent auf den Listenpreis lassen Sie nach, wenn er den Wagen bei Ihnen kaufen würde?“ Eh ein Händler nichts verdient, erinnert er sich an eine der kaufmännischen Grundweisheiten, die da lautet: „Ein kleines bisschen Wenig ist besser als viel Garnicht.“ Und er bot 7 %. Mit diesem Wissen und Angebot rief ich wieder bei dem Autohändler in Hamburg an, den ich zwar mit meiner Nachfrage nach einer Preisreduktion anlässlich unseres ersten Gesprächs ebenfalls schwer beleidigt hatte, aber nicht so schwer, dass er mit einem Irren wie mir gar nicht mehr hatte reden wollen. Der andere hatte sich abgewandt und war weggegangen: so abwegig war ihm meine Nachfrage erschienen; jedenfalls hatte er so getan. Ich glaube auch nicht, dass er nur gepokert hatte. Der Wagen war wirklich ganz neu mit einem überragenden Konzept auf den Markt gekommen. Da brauchte er sich erst einmal keine Sorgen um den Absatz zu machen: Der Wagen verkaufte sich „ganz von alleine“! 

Als ich dem Verkäufer in dem zweiten Gespräch sagte, dass ich ein Angebot aus Göttingen hätte – ich wollte dem Hannoveraner Autohaus mit dem günstigen Angebot keine Schwierigkeiten bereiten, das sollte keine konzerninternen Strafmaßnahmen befürchten müssen –, das 7 % unter dem von seiner Firma verlangten Listenpreis läge und fragte, ob er mir das Auto nicht doch zu den gleichen Konditionen liefern wolle, erhielt ich die Antwort: „Das kann ich nicht entscheiden. Da muss ich bei der Geschäftsleitung nachfragen.“ Zehn Minuten später klingelte das Telefon: „Wir steigen zu den Bedingungen in den Vertrag ein.“ 

Na also, warum nicht gleich so?!

Die vierte Variante, beim Kauf eines Neuwagens nicht den vollen Listenpreis zahlen zu müssen, besteht darin, dass man sich – igitt – an einen „grauen Importeur“ wendet. Für den Autohändler ist das wirklich ein „Igitt“! Und für grenznahe deutsche Autohändler teilweise ein existenzvernichtendes Igitt! 

Graue Importeure nutzen das unterschiedliche Steuer-, Abgaben- und Vergütungsrecht innerhalb der EG oder zu den USA aus. Dazu muss man wissen, dass die von den Autokonzernen in den einzelnen Ländern – auch noch innerhalb des durch Zollschranken nach außen abgeschotteten Binnenmarktes der EU - verlangten Verkaufspreise auf Grund der sehr unterschiedlichen nationalen Marktsituation und Steuergesetzgebung sehr differieren. In z.B. Dänemark, Finnland, den Niederlanden und einigen anderen Ländern muss beim Kauf eines Autos eine sehr erhebliche Luxussteuer bezahlt werden. Um den Verkaufspreis nicht in das Astronomische zu treiben, verzichtet darum ein deutscher oder anderer ausländischer Hersteller darauf, in diesen Ländern von seinem Marken-Autohändler den gleichen Preis zu verlangen wie von seinem einheimischen markengebundenen Autohändler. Die dem ausländischen Hersteller von einem solchen Autohändler zu zahlenden Preise ohne Steuern sind damit erheblich niedriger als der Vergleichspreis im Heimatland des Herstellers. Am 28.02.03 war im Hamburger Abendblatt folgende Meldung abgedruckt: 

Autos am teuersten

Brüssel – Die Deutschen müssen beim Kauf eines Neuwagens innerhalb der Euro-Zone am tiefsten in die Tasche greifen. Nach einer Studie der EU-Kommission sind 37 von 84 der am meisten verkauften Modelle in Deutschland am teuersten (vor Steuern). Am wenigsten bezahlen die Finnen, die Niederländer und die Dänen. Bei einem Peugeot 406 liegt der maximale Preisunterschied bei 5100 Euro. Die Preise in Deutschland werden nur noch in Großbritannien übertroffen. (ap)

Am Beispiel eines unserer nächsten preiswerteren Nachbarn: Wenn das Auto in Dänemark nun nicht von einem Dänen, sondern von einem Ausländer gekauft und nicht in Dänemark zugelassen sondern ausgeführt (exportiert) wird, dann fällt nicht die hohe Luxussteuer an. Sie wird spätestens beim Export aus Dänemark in das Hersteller- oder ein anderes Land vergütet. Teilweise wird vom dänischen Fiskus an den dänischen Autohändler auch noch eine zusätzliche Exportvergütung gezahlt. Daraus ergeben sich erhebliche Preisdifferenzen, wenn das Auto in das Herstellerland reimportiert wird. Diese Preisdifferenzen, erhöht um den zusätzlich beim ausländischen Verkäufer ausgehandelten Mengenrabatt für die Abnahme einer größeren Anzahl von Autos, kann der „graue Importeur“ seiner Verkaufskalkulation zu Grunde legen. Er liegt damit erheblich unter dem Listenpreis im Herstellerland und gibt diesen Preisvorteil zu rund 12 % an seinen Kunden weiter. 

Die Hersteller versuchten zum Schutz ihrer inländischen Milchkühe, sprich Autohändler, Druck insbesondere auf grenznahe ausländische Händler auszuüben, die an sie verkauften Kfz ausschließlich an Angehörige ihres Staates und nicht an „graue Importeure“ oder grenznahe Privatleute aus dem Herstellerland zu verkaufen. Sie drohten offen oder versteckt mit Lieferboykott. Als das publik wurde und der Verbraucherkommissar der EU ausreichend Beweismaterial gesammelt hatte, mussten viele Hersteller mehrere hundert Millionen Euro Strafe zahlen, weil sie den vom Prinzip her freien Warenverkehr innerhalb der EU durch ihre Marktmanipulationen zu unterlaufen versucht hatten; z.B. auch dadurch, dass sie die Herstellergarantie nur auf das Verkaufsland bezogen wissen wollten: Ein Deutscher, der z.B. in Finnland ein deutsches Fabrikat kaufte, sollte etwaige Garantieansprüche nur in Finnland gelten machen dürfen. Auch hier musste die EU-Kommission erst sehr energisch für die Einhaltung von EU-Recht sorgen: Freier Warenverkehr innerhalb der EU mit allen dazugehörenden Garantieansprüchen!

Und – auf unser Land bezogen - die deutschen Autohändler versuchten ihrerseits, diese Möglichkeit der privaten oder kommerziellen Re-Importe aus Finnland, Belgien und anderen Staaten innerhalb der EU zu bekämpfen, in denen die deutschen Autos billiger verkauft werden, weil es dort hohe Luxussteuern gibt oder es sich um Inlandsmärkte ohne nennenswerte eigene Autoindustrie handelt, oder aus den USA, wo die deutschen Fabrikate auf Grund der Konkurrenz der großen Autobauer günstiger als hier angeboten werden müssen, um konkurrenzfähig zu sein und zusätzlich Ersparnisse aus den Wechselkursen der Währungen hinzu kamen. Sie mussten kämpfen, da sie ja nicht mithalten können: Der deutsche Hersteller verlangt von ihnen höhere Preise als von ausländischen Autohändlern. Da können sie gar nicht so billig liefern! Ein deutscher Autohändler wurde dadurch bekannt, dass sein deutscher Hersteller ihn wirtschaftlich kaputt gemacht hat, weil er die Autos der von ihm vertretenen Marke nicht mehr direkt von dem Hersteller zu dessen – gemessen an den Preisen in den anderen Ländern – überhöhten Preisen abnahm, sondern die von ihm in Deutschland verkauften Kfz ausschließlich selbst reimportierte. Das ärgerte den Autokonzern, weil es seine Mischkalkulation des Verkaufspreises über alle Länder störte!

Es ist die gleiche Situation, die mich sich Jahren bei der Pharmaindustrie ärgert: Die in Deutschland hergestellten Medikamente werden in anderen europäischen Ländern zu teilweise nur den hälftigen Preisen oder sogar nur zu einem Drittel der hier von deutschen Patienten abverlangten Preisen angeboten! Unser Gesundheitssystem implodiert wegen u.a. der hohen Arzneimittelkosten, und wir zahlen den deutschen Herstellern das Doppelte bis Dreifache für deren hier hergestellte und hier angebotenen Medikamente, wie sie sie im Ausland mit den kostensteigernden hohen Transport- und Zollkosten für die Warenlieferungen dorthin verlangen! Die Krankenkassen müssten den Beschluss fassen, dass sie den Herstellern nur den niedrigsten in der EU für ihr Produkt verlangten Preis erstatten! Dann wäre die Abzockerei im Gesundheitswesen im Bereich der Pharmakosten vielleicht in den Griff zu kriegen!

Zurück zu den deutschen Autohändlern und dem Autohändlersterben auf Grund der unterschiedlichen Verkaufspreise in den einzelnen Ländern der EU. Die EU fasste den Beschluss, das die Preise nicht mehr als 12,5 % nach oben oder unten von dem zu errechnenden Mittelwert abweichen dürfen. Wenn man in einem Land mit sehr hohen Kfz-Preisen lebt, ist das zu einem Land mit den niedrigsten Kfz-Preisen immer noch eine Differenz von 25 %! Aber die Differenz ist nicht mehr so extrem hoch wie früher. Und es wurde der Euro geschaffen, um die Preise in den einzelnen Ländern transparenter und damit für den Verbraucher vergleichbarer zu machen: Preisdifferenzen sollten nicht mehr durch schwankende Wechselkurse und Bankgebühren verschleiert werden! Innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten ist das jetzt nur noch zu Großbritannien der Fall, da die Briten sich vorsichtigerweise weigerten, auf ihr britisches Pfund zu verzichten und erst einmal abwarten wollten, wie sich die Euro-Einführung wirtschaftlich auswirkt.

Die deutschen Autohändler können nicht unter ihren Gestehungskosten verkaufen. Sie können aber auch nicht die enormen Differenzen in den Verkaufspreisen der Hersteller auffangen. Viele mussten daher ihr Geschäft aufgeben, und es begann ein Autohändlersterben in Deutschland, denn von den Einnahmen aus dem Reparaturgeschäft allein können oder wollen die deutschen Autohäuser nicht leben. Eine Abwehrmaßnahme der Autohändler bestand darin – und damit drohten sie ganz unverblümt(!) -, dass sie bei einem Kunden, dessen Kfz reimportiert worden war, im Bedarfsfall in ihrem Terminkalender keinen Termin für eine anstehende Reparatur finden konnten: „Alles ausgebucht, tut uns wirklich leid. Leider haben wir erst in vier Wochen einen Termin für Sie frei. Wollen Sie den haben?“ 

Zähneknirschend mussten viele deutsche Autokäufer auf Grund dieses Geschäftsgebarens darauf verzichten, ihr Auto von einem „grauen Importeur“ günstiger zu beziehen, weil sie ja irgendwann auf „ihre“ Werkstatt angewiesen sind.

Wenn man Geld hat, konnte man so ein Problem auch elegant lösen: Zur Zeit der damals noch sehr hohen Preisunterschiede auf den einzelnen europäischen Inlandsmärkten wollte ein sehr gut verdienender Versicherungsdirektor partout Luxus oder Image genießen. Er – oder seine Frau - musste einen Jaguar haben! Als Kaufmann hatte er zu rechnen gelernt. Darum bestellte er sich unter hilfreicher Mitwirkung einer zu seinem Konzern gehörenden Auslandsfiliale das Luxusgefährt in Belgien und sparte so ein Drittel des in Deutschland verlangten Neuwagenpreises. Weil er keine Lust hatte, sich mit dem deutschen Händler und Werkstattbesitzer herumzuärgern, wenn er einen Werkstatttermin benötigte, gab er dem deutschen Händler von den ersparten 30.000,- Mark eintausend „Käsch in de Täsch“, wie man das in Köln zu nennen pflegt. Geld ist ein erstaunliches Gleitmittel. Ein wenig lindernde „Handsalbe“, und die Bedenkenschmerzen waren wie weggeblasen: Der Herr Direktor hatte nie Schwierigkeiten, den Werkstatttermin zu erhalten, den er haben wollte! „Man muss auch gönne könne.“ Besonders wenn es zum eigenen Vorteil ist.

Hans-Uwe Scharnweber

